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Der DVGW mit seinen rund 14.000 Mitgliedern ist der technisch-wissenschaftliche Verein im Gas- und Wasser-

fach, der seit 160 Jahren die technischen Standards für eine sichere und zuverlässige Gas- und Wasserversor-

gung setzt, aktiv den Gedanken- und Informationsaustausch in den Bereichen Gas und Wasser anstößt und 

durch praxisrelevante Hilfestellungen die Weiterentwicklung im Fach motiviert und fördert.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabhängig, politisch neutral und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das DVGW-Regelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erfüllung des satzungsgemäßen Zwecks und der Auf-

gaben des DVGW. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen werden im DVGW-Regelwerk insbesondere 

sicherheitstechnische, hygienische, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezogene, verbraucher-

schutzbezogene und organisatorische Anforderungen an die Versorgung und Verwendung von Gas und Wasser 

definiert. Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetzgeber der Versor-

gungswirtschaft zugewiesen hat – für technische Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Benutzerhinweis

Mit dem DVGW-Regelwerk sind folgende Grundsätze verbunden:

•  Das DVGW-Regelwerk ist das Ergebnis ehrenamtlicher Tätigkeit, das nach den hierfür geltenden Grundsät-

zen (DVGW-Satzung, Geschäftsordnung GW 100) erarbeitet worden ist. Für dieses besteht nach der Recht-

sprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.

•  Das DVGW-Regelwerk steht jedermann zur Anwendung frei. Eine Pflicht kann sich aus Rechts- oder Verwal-

tungsvorschriften, einem Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

•  Durch das Anwenden des DVGW-Regelwerkes entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Han-

deln. Wer es anwendet, hat für die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

•  Das DVGW-Regelwerk ist nicht die einzige, sondern eine wichtige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lö-

sungen. Es kann nicht alle möglichen Sonderfälle erfassen, in denen weitergehende oder einschränkende 

Maßnahmen geboten sein können.
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Vorwort

Dieses DVGW-Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis �Qualifikationsanforderungen an Fachunternehmen“ im
DVGW-Technischen Komitee "Anlagentechnik" erarbeitet. Es dient als Grundlage für die Zertifizierung von

Fachunternehmen, die Gasanlagen nach DVGW G 495 (A) sowie Biogas-Ein- und Rückspeiseanlagen

nach DVGW G 265-2 (M) und Wasserstoff-Einspeiseanlagen nach DVGW G 265-3 (M) instand halten.

Dieses Arbeitsblatt soll unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und der Organisationsform der Un-

ternehmen die sichere Instandhaltung von Gasanlagen entsprechend den Anforderungen der oben ge-

nannten DVGW-Regelwerksdokumente ermöglichen.

Eine ausreichende Qualifikation und Organisation der Unternehmen für die Planung, Vorbereitung, Durch-

führung und Dokumentation sowie die Störungsbeseitigung ist Voraussetzung, um eine umfassende In-

standhaltung der Gasanlagen auch unter Beachtung der Sicherheits- und Umweltvorschriften zu gewähr-

leisten.

Der Umfang der Instandhaltungsmaßnahmen richtet sich nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 495 bzw. den

Merkblättern DVGW G 265-2 und G 265-3 und beinhaltet die Überwachung (Inspektion und Funktionsprü-

fung), Wartung und Instandsetzung für den maschinentechnischen Teil, die baulichen Anforderungen, den

elektrotechnischen Teil, den Explosionsschutz und die Zusatzeinrichtungen wie z.B. Odorierung, Heizung

usw.

Um auch Unternehmen, die ausschließlich mit der Planung, Organisation und Kontrolle von Instandhal-

tungsmaßnahmen an Gasanlagen befasst sind, die Möglichkeit zur Zertifizierung zu eröffnen, wurde die

Gruppe 3 neu in das Arbeitsblatt aufgenommen. Hierdurch wird eine bisher im DVGW-Regelwerk vorhan-

dene Lücke geschlossen.

Außerdem wurden die erweiterten Anforderungen an den Arbeitsschutz und die damit verbundenen Prüf-

und Dokumentationspflichten bei der Festlegung der Qualifikationsanforderungen berücksichtigt, da die

entsprechenden Dienstleistungen im Rahmen der Tätigkeit der Fachunternehmen zu erbringen sind.

Die zustandsorientierte Instandhaltung von Gasanlagen hat sich in den Jahren immer mehr etabliert. Un-

ternehmen, die die Zertifizierung nach Gruppe 1 oder 3 dieses Arbeitsblattes beantragen, müssen auch

über Kenntnisse auf diesem Gebiet verfügen.

Im vorliegenden DVGW-Arbeitsblatt sind die Qualifikationskriterien an Unternehmen für die Instandhaltung

von Gasversorgungsanlagen festgelegt. Nur Unternehmen, die für ihr Aufgabengebiet den Anforderungen

dieses Arbeitsblattes genügen, können zertifiziert werden.

Die Verfahrensregeln für das Zertifizierungsverfahren sind nicht Gegenstand dieses DVGW-Arbeitsblattes.

5DVGW G 493-2 Arbeitsblatt



Das Zertifikat dient zum Nachweis der Qualifikation des Unternehmens gegenüber dem jeweiligen Auftrag-

geber.

Im Rahmen der EG-Sektoren-Richtlinie vom 31.03.2004 (2004/17/EG) zur Koordinierung der Zuschlagser-

teilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Post-

dienste kann das vorhandene Zertifizierungsverfahren zur Präqualifikation auf europäischer Ebene ver-

wendet werden.

ANMERKUNG: Die Verwendung männlicher Berufs- und Funktionsbezeichnungen in diesem Arbeitsblatt

ist ausschließlich redaktionell begründet. Die aufgeführten Anforderungen gelten unabhängig vom Ge-

schlecht der genannten Person.

Änderungen

Gegenüber DVGW-Arbeitsblatt G 493-2:2008-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Der Anwendungsbereich wurde um die Qualifikationsanforderungen an Unternehmen zur Instandhal-

tung von Anlagen für die Einspeisung von Biogas und Wasserstoff in Gasversorgungsnetze nach

DVGW G 265-2 (M) und G 265-3 (M) erweitert

b) Unternehmen, die ausschließlich die Planung, Organisation und Kontrolle von Instandhaltungsmaß-

nahmen an Gasanlagen ausführen, wurden als neue Gruppe 3 aufgenommen

c) Die erweiterten Anforderungen an den Arbeitsschutz, insbesondere die tätigkeitsbezogenen Gefähr-

dungsbeurteilungen und die damit verbundenen Prüf- und Dokumentationspflichten, wurden aufge-

nommen

d) Die Ausbildungsanforderungen an den für die Ausführung der Instandhaltungsmaßnahmen verant-

wortlichen Fachmann wurden für weitere technische Qualifikationen geöffnet

e) Darüber hinaus wurden redaktionelle Anpassungen vorgenommen

Frühere Ausgaben

DVGW G 493/II (A):1998-05

DVGW G 493-2 (A):2008-04
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